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KAPITEL 4

BEFREIUNG VON DEN RUNDFUNK- UND FERNSEHGEBÜHREN

A. Grundsätze und Bedingungen

Rundfunk- und Fernsehgebühren sind nicht zu entrichten für Autoradios und Fernsehgeräte von: 

· blinden, gehörlosen Personen und Personen, die sich einer Laryngektomie unterziehen mussten; 

· Kriegsinvaliden, deren Invalidität mindestens 50 % beträgt; 

· Personen, deren Invalidität oder Arbeitsunfähigkeit von mindestens 80 % anerkannt ist, was einer verminderten Selbstständigkeit von mindestens 12 Punkten entspricht; 

· Personen, die an einer bleibenden schweren Behinderung leiden, die es ihnen endgültig vollkommen unmöglich macht, ihre Wohnung ohne Hilfe eines Dritten zu verlassen. 

Das Gesetz vom 13. Juli 1987, abgeändert durch das Dekret vom 27. März 2003, verlangt die Erledigung der Formalitäten vor Beginn des Besteuerungszeitraums (01.04.: Namensinitialen zwischen A und J und 01.10.: Namensinitialen zwischen K und Z), um für diesen Besteuerungszeitraum in den Genuss der Freistellung zu kommen.

Die folgenden Formalitäten müssen erledigt werden und bestimmen den Beginn des Datums der Freistellung:

1) Ein schriftlicher Antrag muss beim Dienst für Radio- und Fernsehgebühren zu Hd. des Dienstes „Freistellungen“ (Avenue Gouverneur Bovesse 29 in 5000 Namur) eingereicht werden. Dieser muss vor Beginn des Besteuerungszeitraums eingehen.

2) Die Bescheinigung muss bestätigen, dass die Bedingungen für die Freistellung vor dem Beginn des Besteuerungszeitraums erfüllt sind.
Es ist demnach im Interesse der Person, die die Anerkennung der Invalidität oder der Erwerbsunfähigkeit von mehr als 80% beantragt, gleichzeitig und parallel dazu einen schriftlichen Antrag auf Freistellung beim Dienst für Freistellungen einzureichen.

B. Wie wird die Befreiung beantragt ?

Der Antrag erfolgt über einen Fragebogen, der beim Dienst der Rundfunk- und Fernsehgebühren des betreffenden Gebietes erhältlich ist.

Diesem Fragebogen ist die erforderliche In​va​li​di​täts​be​schei​ni​gung beizulegen. Dabei handelt es sich:

1. für Opfer von Arbeitsunfällen:

um eine vom Versicherungsträger oder vom Fonds der Berufsunfälle ausgestellte Bescheinigung, in der eine anerkannte Invalidität von 80 % bestätigt wird,

2. für Opfer von Unfällen, die unter das allgemeine Recht fallen:

(zum Beispiel: Verkehrsunfälle) um eine Abschrift des Urteils,

3. für Opfer von Berufskrankheiten:

um eine Bescheinigung des Fonds der Berufskrankheiten,

4. für invalide Bergmänner:

um eine Bescheinigung der Vorsorgekasse,

5. für Bezieher von Beihilfen für Personen mit Behinderung:

um eine vom Dienst der Beihilfen für Personen mit Behinderung ausgestellte Bescheinigung,

6. für Kriegsinvaliden:

um eine von der Verwaltung der Pensionen oder der Verwaltung der zivilen Kriegsopfer ausgestellte Bescheinigung,

7. für behinderte Kinder:

um eine Bescheinigung, die von der Einrichtung ausgestellt wird, die erhöhte Kinderzulagen auszahlt,

8. für blinde und gehörlose Menschen, und Personen, die sich einer Laryngektomie unterzogen haben :

um ein von einem Facharzt ausgestelltes ärztliches Attest, das diese Behinderung bestätigt,

9. für hörgeschädigte Menschen:

um ein Audiogramm, welches einen durchschnittlichen Verlust der Tonkurve von mindestens 90 db auf jedem Ohr bescheinigt;

10. für schwerkörperbehinderte Menschen :

um ein ärztliches Attest, in dem wörtlich angegeben ist, dass der Antragsteller wegen einer schweren bleibenden Behinderung seine Wohnung definitiv unmöglich ohne Hilfe eines Dritten verlassen kann. 

Achtung ! Bei einem lediglich auf ein ärztliches Attest gestützten Antrag auf Befreiung ist eine ärztliche Überprüfung durch den FÖD Soziale Sicherheit möglich. Wenn ein Gebrechen unter eine andere Kategorie fällt, sollte also die von der betreffenden Behörde ausgestellte amtliche Bescheinigung beigebracht werden. 

11. Personen, die nicht den vorerwähnten Kategorien zugeordnet werden können:

Wenn der Antragsteller sich an keine andere Einrichtung wenden kann, kann der Dienst der Rundfunk- und Fernsehgebühren den FÖD Soziale Sicherheit bitten, den Betreffenden zu einer ärztlichen Untersuchung ins nächstgelegene medizinische Zentrum kommen zu lassen, damit festgestellt wird, ob der Invaliditätsgrad die erforderlichen 80 % erreicht.

WO INFORMIERE ICH MICH?

IN DER WALLONISCHEN REGION  :

· DIENST DER RUNDFUNK- UND FERNSEHGEBÜHREN  

Avenue Gouverneur Bovesse 29

5100 NAMUR

Tel.:
081/33.02.11

Fax:
081/33.02.01

· GEMEINDEVERWALTUNGEN
